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Die Codtenbeſtattung in alter und
neuer Zeit

Von Proſeſſor Dr L Büchner
Nachdruck verboten

Die Oberfläche unſerer Erde kann als ein rieſiger Friedhof oder als
eine weit ausgedehnte Vegräbnißſtätte ehemaliger Lebeweſen angeſehen
werden Kein Fuß breit derſelben der nicht in ſeinem Jnnern die Spuren
oder Ueberreſte der unzähligen Pflanzen Thier und Menſchengeſchlechter
dbirgt welche bereits darüber hingegangen ſind und aus denen wir wie
aus einer alten Geſchichts Chronik die Geſchichte der Erde und der auf
ihr en habenden OrganismenWelt mehr oder weniger vollſtändig zu
mntziffern im Stande ſind Wir würden dazu noch weit mehr im Stande
fein wenn nicht der nie ruhende Stoffwechſel fortwährend mit Erfolg be
ſtrebt wäre dieſe Spuren oder Ueberreſte nach Kräften zu verwiſchen oder
unkenntlich zu machen

Unter allen Lebeweſen die je die Erde bevölkerten iſt aber nur der
Menſch im Stande dieſer immerwährenden Zerſtörung entgegenzuarbeiten
und dafür zu ſorgen daß ſeine Ueberreſte der Nachwelt in beſondern
Ruheſtätten erhalten werden Man kann ohne Uebertreibung ſagen daß
faſt die ganze bewohnte Erde mit ſolchen bald großen bald kleinen bald
in dieſer bald in jener Weiſe angeordneten Ruheſtätten der Todten ge
wiſſermaßen beſäet iſt und daß die Sitte über den Gräbern oder Leichen
überreſten der Geſtorbenen von Auszeichnung Erdhügel oder Steinbauten
zu errichten in ſpäterer vorgeſchichtlicher Zeit allgemein verbreitet war Jn
einer frühern Periode der Vorgeſchichte machte man ſich die Sache be
quemer indem man die zahlreichen natürlichen Höhlen dazu benntzte um
die Leichen darin beizuſetzen und dieſelben durch vorgelegte Steinplatten
gegen die Zähne wilder Thiere zu ſchützen Viele Gelehrte nehmen an
daß dieſes überhaupt die früheſte menſchliche Beſtattungsart geweſen ſei
Aber es kann kein Zweifel darüber ſein daß in einer noch frühern Ab
theilung der Vorgeſchichte oder in der Zeit des dem Höhlenmenſchen vor
angegangenen frei umherſchweifenden ſogen Flußmenſchen alſo in früheſter
paläolithiſcher durch ein warmes Klima ausgezeichneter Zeit der damalige
Repräſentant des Genus homo ſeinen Todten keine größere Sorgfalt
widmete als das Thier indem er ſie auf offener Erde den zerſtörenden
Einflüſſen der Witterung und den Zähnen wilder Thiere überließ eine
Sitte die übrigens bis auf den heutigen Tag noch nicht ganz ausgeſtorben
zu ſein ſcheint Wenigſtens ſoll dieſelbe noch heute bei Eskimos wie bei
den mongoliſchen Völkern Centralaſiens für die Leichen der Armen in
Gebrauch ſein Etwas Aehnliches iſt die Gewohnheit vieler amerikaniſchen
Jndianerſtämme welche ihre Todten auf Bäumen oder auf eigens dafür
errichteten Holzgerüſten den Raben und Geiern als Speiſe anbieten oder
der auſtraliſchen Wilden welche in gleicher Weiſe verfahren nachdem ſie
die Leichen in Häute eingenäht haben Hierher gehört auch die Erwähnung
der berühmten Thürme des Schweigens in welchen die feueranbetenden
Parſen oder Perſer ihre Todten der Vernichtung durch aasfreſſende Vögel
ausſetzen Der Fäulniß im Waſſer oder der Vernichtung durch Fiſche
unterliegen auch die Leichen welche in Folge eines frommen Aberglaubens
den Fluthen heiliger Flüſſe z B des Ganges oder dem Meere wie auf
den Fidſchi Jnſeln oder dem Bismarck Archipel übergeben werden Ein
Verſenken in das Meer findet bekanntlich auch mit den Leichen der auf
Schiffen Geſtorbenen ſtatt

Ein wirklicher Kulturfortſchritt im Beſtattungsweſen trat erſt ein als
der Leichenbrand oder die Einäſcherung der Leichen durch Feuer Sitte
wurde was bereits in der neolithiſchen oder ſpätern Steinzeit theilweiſe
der Fall war Aber erſt mit der Kenntniß und Einführung der Metalle
namentlich des Eiſens erſchien die Blüthezeit des Leichenbrandes Bis
dahin war derſelbe nur ein theilweiſer oder unvollſtändiger wobei der
Kopf meiſt unverbrannt blieb Auch ſind zu ſaſt allen Zeiten wie zahl
reiche Gräberfunde beweiſen Leichenbrand und Erdbeſtattung nebeneinander

hergegangen Die Ueberreſte des erſteren Aſche und halbverbrannte
Knochen findet man in den ſogenannten megalithiſchen Denkmalen und
Grabbauten Hünengräber Hünenbetten Dolmen Cromlechs ec in thönerne
Krüge oder Urnen etngeſchloſſen welche da wo ſie nicht einzeln vor
kommen mitunter ganze Urnenfelder von geringer Ausdehnung aber auch
ſolche wo gegen zehntauſend AſchenUrnen von den verſchiedenſten Größen
in Gruppen beigeſetzt waren und Bodenflächen von vielen Morgen Aus
dehnung einnahmen Neben den Leichenbrandreſten findet man in dieſen
Urnen Holzkohle und allerhand Beigaben der Jnduſtrie aus den ver
ſchiedenen Perioden der Vorgeſchichte

Am ſtärkſten betrieben wurde der Leichenbrand in der zwiſchen hiſtoriſcher
und vorhiſtoriſcher Zeit ſich einſchiebenden Metallzeit Man errichtete in
manchen Ländern förmliche Feuer Nekropolen oder Feuerbegräbnißſtätten
in deren terraſſenförmig angelegten Verbrennungskammern von zwölf bis
achtzehn Metern Durchmeſſer eine Generation nach der andern mit Feuer
beigeſetzt wurde Die aus luftgetrockneten Lehmziegeln hergeſtellten Wände
dieſer Kammern zeigen ſich ebenſo wie die Lehmfußböden durch die längere
Einwirkung des Feuers verglaſt oder verſchlackt Jhr Jnhalt beſtand aus
Aſche halbverbrannten Gebeinen Todtenbeigaben außerdem aus Ueber
bleibſeln der bei Gelegenheit der Beſtattung dargebrachten Todtenopfer und
Schmäuſe Die Leichen ſelbſt wurden in flachen etwa zwei Meter langen
Thonſchüſſeln mit durchlöcherten Deckeln verbrannt um die Knochenaſche
von der Holzaſche möglichſt getrennt zu halten Solche Leichenkiſten dienten
übrigens auch theilweiſe als Särge bei Erdbeſtattungen welche wie bereits
bemerkt mit der Feuerbeſtattung ſtets Hand in Hand gingen So fandenſich auf dem berühmten Gräberfeld bei Hallſtadt viele Graber welche theils

Aſchenurnen theils Skelette enthalten Ebenſo auf dem berühmten
italieniſchen Begräbnißplatz der Certoſa bei Bologna aus der ältern Eiſen
zeit wo die Zahl der verbrannten menſchlichen Gebeine ſich wie 40 100
verhält oder auf dem Gräberfeld von Villanvva bei Bologna wo ſich
zwiſchen 193 Urnengräbern ſiebzehn Skelettgräber befanden Wahrſcheinlich
war die Verbrennung ein Vorrecht der Hohen oder Vornehmen da die
ſelbe in der Regel mit großen Umſtänden Ceremonien und Koſten ver
bunden war Man halte ſich nur die Beſchreibung der umſtändlichen
Verbrennung der Leichen von Patroklus Hektor und Achilles bei Homer
oder der Leiche Siegfrieds im deutſchen Nibelungen Liede vor Augen
Uebrigens ſuchte man die Koſten der Leichenverbrennung bei den ärmeren
Klaſſen der Bevölkerung durch ein Verfahren zu ſparen das heute noch
bei Japanern und Kalmücken im Gebrauch iſt indem man die Leichen in
aufrechter Stellung an Pfählen über die Hitze zuſammenhaltenden ge
mauerten Brandgruben befeſtigte und ſie ſo halbverkohlt in der Grube zu
ſammenſinken ließ Der offene Scheiterhaufen mit ſeinem großen Ceremoniell
blieb wie geſagt den Reichen oder Vornehmen vorbehalten

Sehr umſtändlich und mit allerlei Ceremoniell umgeben war auch das
alt brahmaniſche Einäſcherungsverfahren der alten Jnder welches ſich zum
Theil bis auf den heutigen Tag erhalten hat Erſt mehrere Tage nach
der Verbrennung auf erhöhtem Holzſtoß wurden die verbrannten Gebeine
geſammelt und in einem Kruge der Erde anvertraut Die abſcheulichedamit verbundene Sitte der SBinwenVerbrennung hat erſt in ſpäterer

Zeit allmählich überhandgenommen iſt aber bekanntlich durch die Engländer
wieder abgeſchafft Die prachtvollen Mauſoleen welche in Jndienüber den Aſchenreſten ſehr hervorragender Perſonen wie z B des großen

Kaiſers Okbar errichtet wurden bilden noch heute die Bewunderung aller
Reiſenden

Die größte jemals bei Feuerbeſtattung entfaltete Pracht mag wohl bei
der Einäſcherung der Leiche eines Cäſaren während der römiſchen Kaiſer
zeit geübt worden ſein Die Scheiterhaufen waren mehrere Stockwerke
hoch und mit Statuen Kränzen Prachtſtoffen aller Art geſchmückt Groß
artige Grabdenkmäler welche in ſpätern Zeiten zum Theil als Feſtungen
dienen konnten nahmen dieſe Aſchenreſte auf Auch vornehme Römer
wurden wie aus der Beſchreibung Virgils Aeneide VI 214 235 her
vorgeht mit großer Pracht durch Feuer beſtattet während die Angehörigen
ärmerer Klaſſen nur halbverkohlt in gemeinſamen Aſchengräbern beigeſetzt
wurden Uebrigens beſtand auch bei den alten Römern Brandgrab und
Erdgrab gleichzeitig Erſteres herrſchte vor bis der Einfluß des Chriſten
thums und eintretender Holzmangel letzterem das Uebeigewicht verſchafften

Ueber die Art und Einzelheiten der en giebt das nach
athenienſiſchem Muſter angefertigte Zwölftafel Geſetz der Römer vom
Jahre 430 v Chr bereits ſehr genaue und vernünftige Beſtimmungen

Einer ganz eigenthümlichen Art der e n oder der Mumi
fizirung begegnen wir in dem uralten Kulturlande am Nil wohl zumeiſt
bedingt durch die eigenthümlichen Verhältniſſe des Landes Die Feuer
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beſtatiung verbot ſich von ſelbſt durch den S range das Erdgrab durch
das beſchränkte Terrain und die alljährlichen Nilüberſchwemmungen
Vielleicht war auch religiöſer Aberglaube mit im Spiel Daß die groß
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artigen Pyramidenbauten Egyptens ſowie ihre berühmten Felſengräber der
möglich ungeſtörten Anſbewahrung vornehmer Mumien beſtimmt waren
iſt bekannt Uebrigens erhellt der hohe ſanitäre Werth der Mumifizirung
und des Einbalſamirens daraus daß das ehemals blühende und geſunde
Land erſt mit dem Eindringen der wie faſt alle ſemitiſchen Völker erd
beſtattenden Araber der ſtändige Sitz verheerender Seuchen wurde

Eine ganz ähnliche Behandlung der Leichen fanden die ſpaniſchen
Eroberer in Centralamerika vor namentlich in Peru wo ungeheure Tumuli
oder künſtliche Hügel in Pyramidenform die Sarkophage mit Mumien auf
nahmen Aber auch der Leichenbrand wurde in Nordamerika von
Jndianerſtämmen in Centralamerika von Tolteken und Aztekeun in vor
kolumbiſcher Zeit geübt wie aus den aufgefundenen AſchenUrnen geſchloſſen
werden muß

Jn manchen Ländern dient die Einbalſamirung der Leichen nur als
Vorbereitung für ſpätere Verbrennung indem die Vorbereitungen für groß
artige Leichenfeierlichkeiten bei dem Tode von Königen Prinzen e längere
Zeit in Anſpruch nehmen So wird aus Bangkok in Siam über die Ein
äſcherung der Leichen zweier Prinzen im Jahre 1893 berichtet daß man
nicht weniger als neun Monate an der Herſtellung der auf der Ver
brennungsſtätte zu errichtenden Gebäulichkeiten Gärten c arbeitete Ein
ſolches Verbrennungsfeſt dauert alsdann nicht weniger als vierzehn Tage
und koſtet bisweilen über eine Million Mark Bei Beſtattung der
Königin Wittwe von Birma zu Rangoon im Jahre 1890 war der pracht
volle mit zahlloſen Geſchenken für die Gottheiten und Prieſter beladene
Leichenzug einige Kilometer lang Während des Verbrennungsaktes auf
prachtvoll hergerichtetem Scheiterhaufen ſpielten eine Anzahl Muſikkapellen
Die Aſche ſtreute man in den Fluß an deſſen Ufer ſich die ganze Scene
abſpielte

Außer den künſtlichen giebt es auch natürliche Mumien entſtanden
durch die Einwirkung ſcharfer und trockener Zugluft wie in dem Kapuziner
Kloſter bei Palermo wo Leichen in ziemlicher Menge aufbewahrt werden
oder in dem Kloſter des großen St Bernhard oder in dem Bleikeller der
Domkirche zu Bremen e Man hat dieſe Erfahrung mit Erſolg benutzt
um das Austrocknen und Konſerviren der Leichen mittels heißer Luft zu
bewerkſtelligen ein Verfahren das jedoch im Großen wegen Mangels
der nöthigen Aufbewahrungs Räumlichkeiten undurchführbar iſt

Durch den Einfluß des einem ſemitiſchen alſo erdbeſtattenden Volke
entſtammenden Chriſtenthums ſowie durch den mehr und mehr eintretenden
Holzmangel und die geſunkene Wohlhabenheit trat die Erdbeſtattung nach
und nach an die Stelle der Einäſcherung der Leichen Doch geſchah dieſes
nur ſehr allmählich Noch vier bis fünfhundert Jahre nach der Geburt
Chriſti verbrannten Gothen und Vandalen ihre Leichen und ſelbſt noch im
Anfang des neunten Jahrhunderts war trotz der ſtrengen Verbote Karls
des Großen die Sitte bei den Sachſen nicht ausgerottet während ſie bei
Böhmen europäiſchen Ruſſen und Lithauern noch bis zum vierzehnten Jahr
hundert fortbeſtand Schließlich aber ſiegte das im Jahre 785 erlaſſene
Verbot Karls des Großen welches die Einäſcherer mit dem Tode be
drohte aber nicht aus Gründen der Sanität oder Vernunft ſondern
aus Oppoſition gegen die Sitte als eine heidniſche Aus gleichem Grunde
erließ der romaniſirte Frankenkönig welcher gewaltſam mit allem auf
zuräumen ſuchte was an altgermaniſche Sitten und Kultur oder heidniſche
Gebräuche erinnerte ein Verbot des ſeit Urzeiten üblichen Pferdefleifch
eſſens

Eine der in ſanitärer Beziehung übelſten Folgen dieſer Reaktion war
die Sitte die Leichen in und um die Gotteshäuſer zu beſtatten weil man
glaubte der ewigen Seligkeit auf dieſe Weiſe am nächſten zu ſein Aber
man häufte damit nur einen ſanitären Fluch auf die frommen Zurück
bleibenden Auch nahm man keinen Anſtand die Hexen und Ketzer dem
Tode in den Flammen zu übergeben

Jn ſpäterer Zeit konnte nur die dringendſte Nothwendigkeit bei Kriegen
oder großen Epidemien maſſenhafte Leichenverbrennungen möglich machen
wie ſie überigens ſchon im Alterthum z B zur Zeit des Perikles bei
einer Peſtepidemie üblich waren Abgeſehen davon ſind aus den letzten
Jahrhunderten nur ſehr vereinzelte Beiſpiele von Privatperſonen bekannt
geworden ſo die berühmte Verbrennung der Leichen des berühmten
engliſchen Dichters Shelley und ſeines Begleiters auf einem am Strande
des Meeres errichteten Scheiterhaufen durch Lord Byron und deſſen
Freunde unter Beobachtung der Verbrennungsgebräuche der Alten Doch
gilt dieſes nur für chriſtliche Länder während im Orient wie bereits be
merkt die alte Sitte ſich mehr oder weniger erhalten hat So iſt namentlich
in Japan die Sitte der Einäſcherung neuerdings nach modernen
Prinzipien ſo allgemein daß dort jährlich zwiſchen 200000 bis 300 000
Leichen dem Feuer übergeben werden Die Hauptſtadt Jeddo oder Tokio
beſitzt allein nicht weniger als acht Verbrennungsſtätten

Jn Deutſchland war der Freiherr v Hoditz in Oedenburg einer der
erſten der die alte Sitte wieder aufnahm und im Jahre 1752 ſeine Gattin
mit Feuer beſtatten ließ Er that dieſes in Uebereinſtimmung mit ſeinem
Frennd und Beſchützer Friedrich dem Großen deſſen Tante jene Gattin
war und der ſelbſt letztwillig eine Zeitlang über die Verbrennung ſeiner
Leiche verfügt hatte ohne daß dies ſpäter zur Ausführung kam

Jn der Neuzeit hat die Agitation für Wiederbelebung der alten Sitte
der Leichenverbrennung bekanntlich mehr und mehr Umfang angenommen
und Anlaß zur Gründung einer Anzahl von Vereinen und mehrerer Zeit
ſchriften gegeben Die äußern Gründe welche derſelben früher entgegen
ſtanden ſind durch die Fortſchritte der Technik in Wegfall gekommen und
ſind in verhältnißmäßig kurzer Zeit eine ganze Anzahl ſogen Krematorien
oder Verbrennungsöfen mittels Leuchtgaſes in Deutſchland England
Frankreich Dänemark der Schweiz, Jtalien Amerika c errichtet und
zahlreiche Leichen darin innerhalb kürzeſter Friſt verbrannt worden Leider
ſtehen der allgemeinern Verbreitung der Leichenverbrennung zur Zeit noch
theils religiöſes Vorurtheil theils der Widerſtand der n im
Wege Aber die ſanitären wie ſonſtigen Vortheile dieſer Art der Leichen
vernichtung ſind ſo große daß dieſer Widerſtand wohl auf die Dauer
erlahmen dürfte Am zweckmäßigſten dürfte es wohl ſein wenn der
Staat das ganze Beſtattungsweſen als eine öffentliche die Intereſſen
aller Bürger berührende Angelegenheit in die Hand nehmen und ſtaatlich
organiſiren wollte Den Anſprüchen der Anhänger der Feuer wie der
Erdbeſtattung müßte dabei in gleicher Weiſe Rechnung getragen werden
Jn mehreren Kantonen der Schweiz finden beide Arten der Beſtattung
bereits auf öffentliche Koſten ſtatt

Ausführlicheres über den hier behandelten Gegenſtand enthält das
vortreffliche ſoeben bei Philipp Reclam in Leipzig als Beſtandtheil
ſeiner Univerſalbibliothek erſchienene Schriftchen von Dr Ernſt Vix
Kaiſerl Reg und Med Rath Großherzogl Heſſ Obermed Rath a
Die Todtenbeſtattung in vorgeſchichtlicher Zeit in Gegenwart und Zu

kunft mit beſonderer Berückſichtigung der Todteneinäſcherung ein
Schriſtchen das der Lektüre hiermit beſtens empfohlen ſein ſoll
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H Berlin 20 November
Das Haus fährt in der Berathung der Juſtiznovelle fort
Als 8 554 hatte die Kommiſſion anfänglich beſchloſſen daß der

Zeugnißzwang der Preſſe Redakteure Verleger 2e aufgehoben
ſein ſoll Hinterher hat aber die Kommiſſion dieſen Paragraphen wieder
geſtrichen infolge der beſtimmten Erklärung der Vertreter der Regierung
daß eine ſolche Beſtimmung für ſie unannehmbar ſei Ein AntragMunckel verlangt die Wiederherſtellung des S 55a Ein Antrag

Stadthagen will durch einen Zuſatz zu dem Paragraph auch den
Zeugnißzwang der Preſſe in dem disciplinaren Ermittelungsverfahren
wider Unbekannt ausſchließen

Abg Stadthagen Soz Der Zeugnißzwang iſt ein Rechtsknebel
den die Regierung gegen die Preſſe ausübt obwohl ſie ſelbſt ſchon 1876
anerkannt hat und zwar in Uebereinſtimmung mit allen Parteien daß
es unanſtändig und ehrlos iſt wollte ein Redakteur den Einſender der
ihm zugegangenen Mittheilungen verrathen Namentlich ſei das damals
auch der Standpunkt der Nationalliberalen geweſen Die Faſſung des
8 55 a reicht nicht aus um mit vollſter Sicherheit auch im Disciplinar
verfahren die Preſſe von der Zeugnißpflicht zu befreien weshalb der von
mir beantragte Zuſatz durchaus erforderlich iſt Es iſt doch der Tieſgrad
der Ehrloſigkeit wenn ein Redakteur den Beamten nennt der ihm eine
der Regierung unbequeme Mittheilung hat zugehen laſſen Die Fälle
ſind unendlich zahlreich wo gerade in ſolchen Disciplinarſachen der Zeugniß
zwang gegen die Preſſe in Anwendung gebracht worden iſt entſprechend
der Rechtſprechung des Kammergerichts obwohl es thatſächlich eine ge
ſetzliche Beſtimmung welche den Zeugnißzwang auch in Disciplinarſachen
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zuläßt garmcht giebt Wie ſoll die Preſſe noch weiter öffentliche Schäden
beſprechen wenn dieſe Knebelung fortdauert

Abg Beckh frſ Vp Jch will zu dem Zuſatz Stadthagen nicht
weiter Stellung nehmen Wir haben dieſen Zuſatz aus dem Grunde nicht
in unſern eigenen Antrag aufgenommen weil wir glauben derſelbe gehört
formell gar nicht in die Strafprozeßordnung hinein Der Antrag Munckel
deſſen Mitantragſteller ich bin entſpricht nur der Ausnahmeſtellung welche
die Preſſe überhaupt einnimmt gemäß S 21 des Preßgeſetzes Die innere
Berechtigung des Antrages kann Derj nige unmöglich bezweifeln der die
Verhältniſſe kennt Das baieriſche Preßgeſetz früherer Zeit iſt bekanntlich
viel liberaler geweſen weshalb ja auch niemals ein Wort Bismarcks
größere Heiterkeit hervorgerufen har als das daß der Norden dein Süden
zu liberal ſei Auch auf den Juriſtentagen iſt der Antrag Munckel als
berechtigt anerkannt worden Die Zeugnißpflicht der Redakteure e iſt um
ſo unangemeſſener als ja die Betreffenden auch als Mitthäter angeſehen
und ſchon deshalb eigentlich nicht zum Zeugniß gezwungen werden könnten
was aber von den Richtern nicht beachtet wird Die öffentliche Meinung
verlangt jedenfalls die Aufhebung des Zeugnißzwangs

Staatsſekretär Nieberding Wie die Kommiſſion ſo wird hoffentlich
auch dieſes hohe Haus erkennen daß die Folgen einer Annahme dieſer
Anträge weit hinausgehen würden über das was ſich mit den öffentlichen
Intereſſen verträgt Jch will Sie nicht lange aufhalten ſondern nur dieſe
Folgen ſchildern welche keine Regierung würde bewilligen können Auf
die von dem einen Vorredner erwähnten Fälle vill ich nicht eingehen
Wollen Sie meine Herren daß Derjenige dem eine ſtrafbare Handlung
zur Laſt fällt ſtraffrei bleibt weil der Redakteur der die Frucht der ſtrafbaren
Handlung verwerthet kein Zeugniß abzulegen braucht Das iſt der Kern
der Sache Jch erinnere Sie an den Diebſtahl von Aktenſtücken und an
den Verrath militäriſcher Geheimniſſe Daß alle ſolche Thäter nach dem
Antrage Stadthagen ſtraffrei bleiben das können Sie doch nicht wollen
Die Folge wäre Desorganiſation des öffentlichen Dienſtes Was den
Antrag Beckh Munckel anlangt ſo würde dieſer wie Herr Beckh ſelber
zugeben mußte ein Ausnahmerecht der Preſſe ſchaffen Bei den Aerzten
Rechtsanwälten Geiſtlichen handelt es ſich um ſtaatlich organiſirte Berufe
und Berufsgeheimniſſe bei der Preſſe nicht Mit demſelben Recht wie
für dieſe könnten Sie eine Aufhebung des Zeugnißzwanges auch für Rechts
konſulenten Auskunftsburegux e verlangen und damit kämen Sie zu
einer ganz unmöglichen Erweiterung der Ausnahmen Sie ſprechen von
der Ehre des Redakteurs ja glauben Sie denn daß es wider die Ehre
läuft Zeugniß abzulegen über den Urheber ſchwerer Beleidigungen Und
kann es im Jntereſſe des Staates liegen wenn in bewegten Zeiten auf
rühreriſche Kundgebungen verbreitet werden daß dann dem Staate verſagt
iſt Gewißheit über den Urheber zu erlangen Schaffen Sie nicht zu
den vielen Schwierigkeiten welche einer Verſtändigung entgegen ſtehen
noch eine neue indem Sie den Antrag Beckh annehmen Der Antrag
kommt nur einer unanſtändigen Preſſe zu Statten die von Zuträgereien
Verleumdungen c lebt Lehnen Sie den Antrag ab

Abg Pieſchel nl Jch erkenne an daß die Sache zwei Seiten hat
Thatſache aber iſt daß die Freiheit der Preſſe mißbraucht werden kann
und oft mißbraucht wird Auch iſt es wohl nicht ſehr viel weniger
ehrlos Jemandem die Ejhre abſchneiden und dann einen
Sitzredakteur vorſchicken als als Redakteur einen Anderen preis
geben

Abg v Buchka konſ Jch bitte das Haus um Ablehnung der beiden
Anträge

Abg Rintelen Ctr So berechtigk der Antrag MunckelVeckh iſt
ſo werden wir ihn doch fallen laſſen müſſen um nicht das ganze
Geſetz an deſſen Zuſtandekommen uns weſentlich gelegen iſt zu gefährden

Abg v Marquardſen nl Jch ſtimme dem Herrn Vorredner
durchaus zu trotzdem werde ich meiner Ueberzeugung folgen und für den
Antrag Munckel ſtimmen z

Geh Rath v Lenthe Die Verhältniſſe der Tagespreſſe haben ſich
ſeit 1876 ſo zu ihrem Vortheil verſchoben daß jetzt auch Diejenigen dem
Zeugnißzwang geneigt ſein könnten die ihn damals verworfen haben

Abg Munckel fr Vp Ohne 8 55 a iſt eine freie unabhängige
Preſſe nicht denkbar Daß der Zeugnißzwang entbehrlich iſt zeigt ja auch
ein neuer Vorgang wo Staatsgeheimniſſe verrathen waren und man durch
den Zeugnißzwang etwas hätte erreichen können und ihn doch nicht an
gewendet hat

Abg Schmidt Warburg Ctr Mit einem Theil meiner Freunde
leider kann ich nicht ſagen mit allen werde ich für den Antrag Munckel
ſtimmen deſſen Prinzip ich für richtig halte

Abg Foerſter Antiſemit Jch muß gleichfalls erklären daß meine
Partei für den Antrag eintreten wird

Abg Frohme Soz Jch erinnere das Centrum an die Haltung
Windthorſt bezügl der Frage des Zeugnißzwanges und erinnere auch an
den mißbräuchlichen Vertrieb noch geheim zu haltender Geſetzentwürfe an
gutgeſinnte Blätter

Abg Haußmann Vp Jch faſſe mich nach alledem was hier
über den Antrag Munckel geſagt worden iſt kurz und bitte Sie nur dem
s 55 a Jhre Zuſtimmung zu ertheilen

Darauf ſchließt die Debatte
Der Antrag Stadthagen wird abgelehnt der

nommen
Daſür ſtimmt die entſchiedene Linke der größere Theit des Centrums

die Polen und Antiſemiten ſowie der nationalliberale Abg Marquardſen
Nach kurzer Debatte über S 56a der Beſtimmungen darüber trifft

wann die Beeidigung eines Zeugen unterbleiben darf vertagt das Haus
die Fortſetzung der Berathung auf Sonnabend 1 Uhr

Antrag Munckel ange

e 626 Gaeldgewinne e
Kieler Geld L oose nur M V

Haupttreffer S O O Mark
11 Loose nur 10 Mark Porto u Liste 20 Pf extra versendet

Paul Liebsch Hauptagentur otha

Gediegene

S Lederwaaren
e Portemonnaies

W Aus beſtem Material empfehle alse eee MaterialW Specialität
sſitter Halle a6 f s Leipzigerſtraße 90

Markktbericht
Sonnabend den 21 November

Eier pro Mandel 1,10 1,20 Mk Honig in Waben p Pfd 1,40 Mk
Butter pro Pfund 1,10 1,30 Aepfel pro Mandel 0,30 0,60
Zwiebeln pro 5 Liter 0,30 BDirnen pro Mandel 0,40helſen pro 5 Liter 0,25 0,33 Wuallnüſſe pro Schock 0,20 0,30

Mohrrüben pro Mdl 0,10 0,15 Hähne pro Stück 1,80 2,10Blumenkohl pro Stück 0,25 0,40 Hühner pro Stück 1,50 2,00
Sellerie pro 2 Stück 0,10 Junge Hähnchen Stück 1,00 1,380
Rothkohl pro 2 Stück 020 0,25 Tauben pro Paar 080 110
Weißkohl pro 2 Stück 0,15 0,20 Gänſe pro Stück 4,50 6,50
Wirſingkohl p 2 Stück 0,10 Enten pro Stück 2,00 3,00
Kohlrüben 2 Stück 0,10 Wilde Kaninchen Stück 0,90 1,10
Rothe Rüben pro Mdl 0,25 0,380 Haſen pro Stüch 2,80 3,60Radieschen 4 Bündch 0,12 de p Stück 3,25 8,75

r p Pfd 0,25 aſanenhühner Stück 1,80 2,00
auerkraut 2 Pfund 0,15

Der Markt war außerdem noch mit Rehwild und Fiſchen beſetzt
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Bekanntmachung
Die Haupt und Schluß Ziehung

der Weimar otterie
Looſe 1 Mk Hauptgew 50,000 M

Zuſammen 8000 Gewinne für 150,000 Mk
findet

unwiderruflich
c vom Z 9 December 1896ſtatt

Weimar den 15 November 1896
Der Vorſtanö der Ständigen Kusſtellung

So lange der Vorrath noch reicht ſind Weimar Loose für I MK Porto und
Liſte 80 Pfg noch zu haben bei

Richard Scohrödlel Halle a
Großze Ulrichſtraßze 50

Ziehung den 25 November

Berliner Gewerbe Lotterie
Richarcl

1 Loos 1 Mk 11 Stück 10 Mk i i W 25,000 Mk

Tafeltörm Instrum,
vorzüglich im Ton und Aeusseren billig

Mehrere Plügel
für Gastwörthe passend qross artig im Ton

J billig bei

C Rich Ritter
Leipaigerstrasse 73

Reparaturen
und

Stimmungen
8 C Rich Ritter werden

Halle a Sh prompt und gute ausgeführt
Pianinos

f Knuf u Miethe

c

Coulante Zahlungs

bedingungen

M Aefilein
Allerfeinste Molkerei Ta fol Butter

zu billigsten Preisen
ſowie hochfeines dick eingekochtes Pllaumenmus

Empfehle neben ſämmtlichen Sorten

deutscher Koch u Tafeläpfel
friſch eingetroffen im Waggon

ff Amerik Baldwins und Imperia
große Waare auch Birnen Citronen Feigen Johannisbrod Haſelnüſſe

und Wallnüſſe billigſt

R Semmler
j M 3600 jährlich festLeichter Nebenverdienst St en

jeden Standes welche in ihren freien Stunden sich beschäftigen wollen
verdienen Offerten u X B 557 bef G L Daube Co Frankfurt a M

rerenAlle Sorten Felle und Haäute
kaufen zu den höchſten Preiſen

Gebr Danglowätz Fiſcherplan 2
Schaf und Ziegenleder Fabrik

Farbige Pelzfelle
als Fußdecken und auf Kinderwagen ſowie Pelzlamm und Katzenfelle für

tt t billi in der Gerberei vonSeupfurter kauft wean an G Fiſcherplan 2

Schröclel
z S

XXXXXXA X X XXXIXXXXXAAXXXXAAAI
Uut Praktiseh Blegant Billig

Adierpfeife
Syſtem Perpo

D R G M 5 Modelle
Vortheile

Höchſte Reinlichkeit
unter Geſchmack

geſundeſtes M wen
ärztlich beſtätigt

Brillanke Rkkeſtr
W Goldene Medaille

Münſter 1893
Proſpecte gratis und

franco
x J FEugen Arumme ie

Adler Pfeifenfabrik
Mod III Mod II Gummersbach Rhld

XXXXXXX X hLeitzer Korb
M Vaarenbandlg

Obere Leipzigerſtr 45
Hot Stadt Berlin
Specialgeſchäft in

Kinderwagen v 10
bis 80 empfiehlt
Reiſe Hand Trag

Waſch Arbeits
Näh Papier Blumenkörbe 2c große
Auswahl in Luxuskörben Rohrſtühlen
Blumentiſchen Zeitungs u Handtuch
haltern Näh u Arbeitsſtändern Wäſche
puffs Meſſereimern Flaſchenhaltern
Fruchtſchalen Brodtellern Zum bevor
ſtehenden Feſte große Weihnachts Aus
ſtellung in Puppenwagen von einf bis
elegant von 15 ſow Puppenmöbel
von Rohr Rohrpuppenwagen mit Puppe
von 50 H an Rohrſtühlchen v 10 an
Schaukelwiegen u Bettchen Kinderſtühle
u Wagen Kinderſchlafkörbe in Halter c

ke bohrt

Spitze

III

Preisgekrönt Weſt
Ausstellung Chicago

Der

Kaffee Essenz
in Dosen

Anerkannt vorzüglicheru
ausgiebiger Kaffee Zusatz

Vor NMachahmungen wird gewarnt

Zu haben bei Paul Booch
Leipz Str Jul Hoffmann
Breitestr 24 Wilh Lärm
Fr O Selle Bismarckstr 27
H Spengler Thorstr Aug
Schmel Gieblehenstein

BReoefreit
wird Jeder von Huſten Heiſerkeit Ka
tarrh Kinder von Keuchhuſten durch

Anwendung des echten
Schwarzen dohannisbeersaftes

Jn Flaſchen à 50 u 100 5
nur zu haben in der

Moerkur Drogerie
A W Hädicke

Gr Klausſtraße 17

3 I

Vorzüge

27 11 96 S B Br

e und den Sualkreis 22 Nvoember Nr 275

Reeller Ausverkaut
Wegen Umzug und Verlegung meines Geſchäftes verkaufe ich

alle auf Lager befindlichen

Pianimos
wie bekannt beſte Fabrikate zu herabgeſetzten Preiſen unter fünf

S jähriger Garantie
41 Page 41 Hblankenburg

Eing Spiegelgaſſe Pianoforte Magazin Eing Spiegelgafſſe

23e un

Bekanntmachung
Mit Gegenwärtigem erlaube mir ergebenſt bekannt zu geben daß ich von jetz

an neben meinem Bau u Rollfuhrgeſchäft auch noch

Speditionsgeſchäft für Eil und Frachtgüter
eingerichtet habe Jndem ich in jeder Hinſicht reelle und prompte Bedienung unter
ſehr coulanten Bedingungen zuſichere bitte ich mein neues Unternehmen durch werthe
Aufträge unterſtützen zu wollenAnnahmeſtellen ſind jetzt in meiner Wohnung und bei den Herren Stein

brecher Jasper am Markt Hochachtungsvoll
G Thienemann

Schillerſtraße 42 Telephon Anſchluß 399
Neber P Kneoitel s

Haar Timnlctur
Herrn P Kneifel in Dresden Mit wahrer Freude ſpreche ich Jhnen hier

mit meinen Dank aus für die vorzügliche Wirkung Jhrer Haartinktur Nachdem ich
mein Haar faſt gänzlich verloren und meine Hoffnung nur noch auf Jhre Tinktur
ſetzte bin ich jetzt wieder wie hier Jedermann ſieht im Pollbeſttz meines Haares
Jhnen nochm beſt dankend Hochacht Name im Depot zu erfahren omaint
Eggerſen Krs Hameln den 5 Januar 1892

Dieſes vorzügl Kosmetic amtlich geprüft iſt in Halle nur ech
bei A Schlüter Nachf Gr Steinſtr 6 M Waltsgott Gr Ulrichſtr 29 und
F A Patz Gr Ulrichſtr 10 Jn Flac zu 1 2 und 8 Mk

R Dannenberg ANerrenstrasse
JIagdwesten Jacken Normalhemden

Unterbeinkleider Barchenthemden
Gelegenheitskauf in Capotten Neuheiten

WrrrrrrrrrrrrTrTTC

grösste Auswahl zu aussergewöhnlieh billigen Preisen
Der gegenwärtig von Herrn Vanſier Becker welcher ſein Feſchaft nach

Alte Promenade 10
Hugo Reckert Gr Ulrichſtraße 36

thi ſo I verleihen bis zum 1/5 1897enn 107 6 6 Gebr Danglowitz
Fiſcherplan 2

Bekanntmachung
Jm ſtädtiſchen Hausgrundſtück Rathhausſtraße Nr 17 iſt eine Wohnung be

linken Seitengebäudes 1 Torfgeſchoß mit Niederlagsräumen im Seitengebäude rechts
und 1 Keller im Vorderhauſe fofort oder vom 1 Januar 1897 ab gegen vierteljähr

miethen
Es iſt hierzu auf

im Stadtſekretariat Rathhaus Zimmer Nr 80 Termin angeſetzt zu welche
Reflektanten hiermit eingeladen werden

Martinsberg 9 Neubau verlegt innehabende

iſt per 1 Januar 97 oder 1 April 97 anderweitig zu vermiethen

a M 2,50 pro Stück

t ded

Amtliche Bekanntmachungen

ſtehend aus 2 Stuben im erſten Obergeſchoß und 2 Kammern im Dachgeſchoß des

liche Kündigung unter den im Termin bekannt zu machenden Bedingungen zu ver

Montag den 23 November d Vormittags 10 Uhr

Halle a den 14 November 1896
Der Magiſtrat Staude

Verkanntmachung
Es wird beabſichtigt das zwiſchen der Zufuhrſtraße des Güterbahnhofes und

den Anſchlußgeleiſen des ſtädtiſchen Schlacht und Viehhofes belegene und zum An
ſchluß an dieſe Geleiſe geeignete Gelände ungefähr 5000 qm groß im Ganzen oder
in einzelnen Theilen zu Lagerplätzen oder ſonſtigen wirthſchaftlichen Zwecken auf 3 bis
6 Jahre zu vermiethen Bewerber werden erſucht ihre Angebote verſiegelt und mit
der Aufſchrift Vermiethung von Gelände am ſtädtiſchen Schlacht und Viehhof ver
ſehen an den Direktor deſſelben im Verwaltungsgebäude woſelbſt auch weitere
Auskunft eingeholt werden kann bis Ende dieſes Monats einzureichen

Halle a den 13 November 1896
Der Magiſtrat

Staude

Bekanntmachung
Die dem Waſſerwerk der Stadt Halle a S gehörigen in der Beeſener Aue

belegenen Acker und Wieſenpläne ſollen auf die ſechs Jahre vom 1 Oktober 1897
bis 30 September 1903 in 37 Parzellen unter den im Termin bekannt zu machenden
Bedingungen anderweit verpachtet werden

Es iſt hierzu Termin auf
Mittwoch den 2 December d Vormittags 10 Uhr

im Gaſthofe der Wittwe Ochse zur Halle ſchen Quelle in Beeſen angeſetzt zu
welchen Pachtluſtige eingeladen werden

Halle a den 14 November 1896
Der Magiſtrat

Staude

Bekanntmachung
Jm Grundbuche von Halle Band 53 Blatt 1913 das Hausgrundſtück Unter

plan 10 jetzt 12 betreffend ſtehen in Abtheilung III
1 sub Nr 4 1100 Thaler Reſthypothek auf Grund der Schuldurkunde vow

23 Mai 1824 und der Ceſſion vom 4 Januar 1854
2 sub Nr 10 1200 Thaler mütterliches Erbtheil auf Grund des Erbrezeſſed

vom 22 December 1852 und der Ceſſion vom 11 Januar 1854
für den Rendanten Carl Auguſt Runde in Halle hypothekariſch einzutragen

Laut Auskunft des Einwohner Meldeamts zu Halle iſt der Gläubiger Runde
am un September 1859 geſtorben die Erben deſſelben aber ſind hier nicht zu
ermitteln

Auf Antrag der Erben des Kaufmanns Otto Hoebke gen hier des einge
tragenen Eigenthümers des verpfändeten Grundſtücks welche die Tilgung der obigen
Hypotheken Poſten behaupten aber eine löſchungsfähige Quittung des Gläubigers
nicht vorlegen und wegen Unkenntniß der Erben des Runde auch nicht beſchaffen
können werden die beiden obenbezeichneten Hypothekenpoſten hierdurch aufgeboten
Die Erben und Rechtsnachfolger des Rendanten Carl Auguſt Runde werden auf
gefordert ihre Anſprüche und Rechte auf die beiden aufgebotenen Poſten bis ſpäteſtens
den 1 Mär 1897 Vormittags 11 Uhr bei dem unterzeichneten Gericht Kleine
Steinſtraße 7 Zimmer 33 anzumelden widrigenfalls ſie mit ihren Anſprüchen
werden ausgeſchloſſen und die beiden Poſten im Grundbuche gelöſcht werden

VIII F 4496
Halle a den 5 November 1896

Königliches Amtsgericht 8
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